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• Vorgaben zu klimaschonenden Baumaßnahmen (Be-
darfsgerechte Neuausweisung von Bauflächen sowie 
Schaffung kompakter Siedlungseinheiten)
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TOP 3 Beschluss:  



Die Mitgliederversammlung der LAG Kreisentwicklung Miesbacher Land e.V. stimmt den vorgestellten 
Änderungen der Satzung zu. Der Vorstand wird beauftragt die Änderung der Satzung entsprechend an-
zumelden.  

 

Ergebnis 

JA NEIN ENTHALTUNGEN 

16 0 0 

 

 

TOP 4 Beschluss:  

Die Mitgliederversammlung der LAG Kreisentwicklung Miesbacher Land e.V. stimmt den vorgestellten 
Änderungen der Geschäftsordnung zu. Die geänderte Geschäftsordnung tritt mit der Anerkennung der 
Lokalen Aktionsgruppe für die Förderperiode 2023-2027 in Kraft. 

 

Die Mitgliederversammlung ermächtigt den Vorstand für den Zeitraum der Einreichung der Lokalen Ent-
wicklungsstrategie und Bewerbung für die Förderperiode 2023-2027 durch Mitteilung durch das StMELF 
notwendig werdende Änderungen an der Geschäftsordnung in Vertretung der Mitgliederversammlung 
vorzunehmen. Der Mitgliederversammlung ist über alle Änderungen in der nächsten ordentlichen Sit-
zung Bericht zu erstatten. 

 

Ergebnis 

JA NEIN ENTHALTUNGEN 

16 0 0 

 

 

Top 5 Beschluss:  

Die Mitgliederversammlung der LAG Kreisentwicklung Miesbacher Land e.V. beschließt das vorgestellte 
und mit Einladung vom 03.06.2022 versendete Projektauswahlverfahren sowie den Entwurf der Projek-
tauswahlkriterien (Checkliste zur Projektauswahl) unter Berücksichtigung der in der Sitzung geforderten 
Änderungen für die LEADER-Förderperiode 2023-2027. Das Projektauswahlverfahren tritt mit der Aner-
kennung der Lokalen Aktionsgruppe durch das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten und damit nach aktuellem Stand voraussichtlich im April 2023 in Kraft. 

 

Ergebnis 

JA NEIN ENTHALTUNGEN 

16 0 0 

 

TOP 6  



Beschluss 1:  

Die Mitgliederversammlung der LAG Kreisentwicklung Miesbacher Land e.V. erkennt den vorgestellten 
und mit Einladung vom 03.06.2022 versendeten Entwurf der Lokalen Entwicklungsstrategie einschließ-
lich der vorgestellten Projektauswahlkriterien, der Entwicklungs- und Handlungsziele, der Monitoring-
Indikatoren sowie der Finanzplanung unter Berücksichtigung der in der Sitzung besprochenen Änderun-
gen für die LEADER-Förderperiode 2023-2027 an. Die Mitgliederversammlung beschließt die Bewerbung 
der Aktionsgruppe für die Förderperiode 2023-2027 mit vorliegender Lokaler Entwicklungsstrategie. Der 
Vorstand der LAG und das LAG-Management werden beauftragt, die notwendigen Schritte zur fristge-
rechten Einreichung der LES zum 15.07.2022 zu veranlassen. 

 

Ergebnis 

JA NEIN ENTHALTUNGEN 

15 0 0 

 

Beschluss 2:  

Die Mitgliederversammlung der LAG Kreisentwicklung Miesbacher Land e.V. ermächtigt den Vorstand im 
Zuge der Einreichung der Lokalen Entwicklungsstrategie und Bewerbung für die Förderperiode 2023-
2027 durch Mitteilungen des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten notwendige 
Änderungen an der Lokalen Entwicklungsstrategie einschließlich aller Einzelteile in Vertretung der Mit-
gliederversammlung vorzunehmen. Der Mitgliederversammlung ist über alle vorgenommenen Änderun-
gen in der nächsten ordentlichen Sitzung Bericht zu erstatten. 

 

Ergebnis 

JA NEIN ENTHALTUNGEN 

15 0 0 
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